
 
Informationspflichten gemäß der Transparenz-Verordnung 
 
 
Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Finanzmarkteilnehmer 
(Versicherer) berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den 
Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Informationen. Für deren 
Richtigkeit ist der Vermittler nicht verantwortlich. 
 
Zur Zeit kann eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber aktuell noch 
ggf. rudimentärer Informationen durch die Versicherer zu Ihren Unternehmen 
lediglich bedingt erfolgen. 
 


